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[Name der Einrichtung]						[Ort, Datum] 
[Ort]




Musterschreiben – Teilstationäre Pflege

[Name des Tagesgastes]


[bookmark: _Hlk212715029]Anpassung des Ausbildungszuschlags zur Refinanzierung der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG)


Sehr geehrte/sehr geehrter ..., 


Zum 01.01.2026 erfolgt eine Anpassung des Ausbildungszuschlags zur Refinanzierung der Ausbildungskosten. Hierfür wird jährlich ein Umlageverfahren gemäß dem Pflegeberufegesetz (PflBG) durchgeführt, worüber sichergestellt werden soll, dass auch zukünftig in den Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe ausreichend qualifiziertes Personal ausgebildet wird. 

Das PflBG verpflichtet alle Einrichtungen und Dienste in Baden-Württemberg, an dem Umlageverfahren teilzunehmen. Bei der Ausbildung nach dem PflBG werden seit dem 01.01.2020 über den Umlagebetrag für die Refinanzierung der Ausbildungskosten auch die Kosten der praktischen Ausbildung (fachlich qualifizierte Praxisanleitung für die Auszubildenden) und die Kosten der Altenpflegeschulen finanziert. Diese Kosten werden über einen Zuschlag auf die pflegebedingten Vergütungsbestandteile finanziert.

Ab dem 01.01.2026 beträgt der Ausbildungszuschlag gemäß dem PflBG für die Refinanzierung der Ausbildungskosten in der Tagespflege 5,40 EUR (bisher 4,81 EUR). 

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die notwendige Veränderung der Pflegevergütung ab dem 01.01.2026.

Bisherige Entgeltbestandteile und Information über den Kostenteil,
welcher vom Tages- bzw. Nachtgast derzeit zu tragen ist:
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1)	inklusive Ausbildungszuschlag für die Ausbildungskosten gemäß PflBG

Zukünftige Entgeltbestandteile ab dem 01.01.2026 und Information über den Kostenanteil,
welcher vom Tages- bzw. Nachtgast ab 2026 zu tragen ist:
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1) 	inklusive Ausbildungszuschlag für die Ausbildungskosten gemäß PflBG

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[Name und Unterschrift der Tagespflegeeinrichtung]
